
Geltung der neuen Informationsregelungen zum 13.12.2014. Der 13.12.2014 rückt näher. Ab 

diesem Datum gelten die meisten Vorgaben der europäischen Lebensmittelinformationsver-

ordnung 1169/2011 (sog. LMIV). Von der LMIV werden – anders als noch nach der Lebensmittel-

kennzeichnungsverordnung (LMKV) – alle Lebensmittel erfasst, die für den Endverbraucher be-

stimmt sind. Betroffen ist damit also auch lose Ware. Die LMIV gilt jedoch vor allem für vorver-

packte Lebensmittel. Diese müssen den neuen gesetzlichen Vorgaben angepasst und bis zum 

13.12.2014 umgestellt sein. Zwar sieht Art. 54 LMIV eine unbegrenzte Aufbrauchfrist vor, je-

doch gilt diese nur für Lebensmittel, die vor dem 13.12.2014 bereits in Verkehr gebracht oder 

zumindest gekennzeichnet wurden.
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neue KennZeiChnungsvOrgaben für lebensmittel

Umstellung der 
Etiketten in Kürze

 e in verpacken von lebensmit
teln unter verwendung von 
etiketten, die noch nicht den 

neuen gesetzlichen vorgaben entspre
chen, wird ab dem 13.12.2014 nicht 
mehr zulässig sein. für diejenigen, die 
ihre etiketten bislang noch nicht ge
prüft und den neuen gesetzlichen vor
gaben angepasst haben, wird die Zeit 
daher knapp, zumal wegen der vorga
ben der lmiv vieles zu ändern ist. Dies 
gilt gerade auch für die inverkehrbrin
ger von getränken, und zwar ganz un
abhängig davon, um welche Katego
rien es sich handelt und ob spezialge
setze (wie z. b. die mineral und tafel
wasserverordnung, die fruchtsaft und 
erfrischungsgetränkeverordnung) da
neben einschlägig sind. 

Wesentliche Neuregelungen
neben einer vielzahl inhaltlicher Ände
rungen bringt die lmiv nämlich neue 
vorgaben zur gestaltung der etiketten 
und außenverpackungen mit sich. sie 
erhöht vor allem die anforderungen 
im hinblick auf die Darstellung, die be
reitstellung und Platzierung verpflich
tender informationen (art. 12 f., 15 
lmiv). bekanntes beispiel hierfür ist die 
festlegung der mindestschriftgröße. 
so ist für alle Pflichtkennzeichnungs
elemente zukünftig grundsätzlich eine 
schriftgröße von 1,2 mm (bei kleineren 
Packungen von 0,9 mm) für das sog. 
„kleine x“ erforderlich (siehe art. 12 
abs. 2 und 3 lmiv i.v.m. anhang iv). 
andere formalvorgaben betreffen z. b. 
die besondere hervorhebung allerge
ner Zutaten (art. 21 abs. 1 lmiv) oder 

von Zutatenimitaten (anhang vi nr. 4 
lmiv). formale erleichterungen sucht 
man in der lmiv dagegen vergebens. 
einzige ausnahme ist die neuregelung 
des sog. sichtfelderfordernisses, wel
ches zukünftig verlangt, dass nur noch 
verkehrsbezeichnung, füllmenge (und 
ggf. alkoholgehalt) und nicht mehr – 
wie bisher – auch das mindesthaltbar
keitsdatum in einem sichtfeld erschei
nen (vgl. art. 13 abs. 5 lmiv). 
 Die lmiv erhöht aber nicht nur die 
anforderungen für die erkennbar
keit der Produktinformationen, son
dern sie dehnt auch die informations
vorgaben für lebensmittel erheblich 
aus. so schafft sie detaillierte regelun
gen zur informationsverantwortlichkeit 
(art. 8 lmiv), zum irreführungsschutz 
(art. 7 lmiv) sowie neue informations
pflichten zum ursprungsland oder her
kunftsort (art. 26 lmiv) und für den 
fernabsatz von lebensmitteln (art. 14 
lmiv). vor allem aber wird der Katalog 
der Pflichtkennzeichnungselemente er
weitert um anweisungen für die auf
bewahrung bzw. verwendung der le
bensmittel (art. 25 lmiv) und zu einer 
etwaigen gebrauchsanweisung (art. 
27 lmiv). 

Neue Regelung zur 
Nährwertdeklaration
ein weiterer schwerpunkt der neuen 
regelung ist die nährwertdeklaration. 
Diese war bisher im grundsatz freiwil
lig. ein aufdruck von nährwerttabellen 
war nur dann erforderlich, wenn nähr
wert oder gesundheitsbezogene aus
sagen getroffen oder die lebensmit

tel angereichert (z. b. vitaminisiert oder 
mineralisiert) wurden. Künftig wird 
die nährwertkennzeichnung dagegen 
ebenfalls im grundsatz (zu ausnah
men vgl. art. 16 abs. 2 und anhang 
v zur lmiv) obligatorisch sein (vgl. 
art. 9 abs. 1 lit. l lmiv). Pflichtkenn
zeichnungselement ist sie zwar erst 
zum 13.12.2016 (mit der folge, dass 
dann auch das schriftgrößenerforder
nis gilt). allerdings muss auch ab dem 
13.12.2014 eine freiwillige nährwert
kennzeichnung den neuen anforde
rungen nach art. 30 ff. lmiv entspre
chen, die auch die art und Weise der 
nährwertdeklaration nachhaltig verän
dern. statt der bislang vorgesehenen 
sog. „big 4“ (brennwert, eiweiß, Koh
lehydrate, fett) bzw. der sog. „big 8“ 
(brennwert, eiweiß, Kohlehydrate, Zu
cker, fett, gesättigte fettsäuren, bal
laststoffe, natrium) wird man zukünf
tig die sog. „big 7“ (brennwert, fett, 
gesättigte fettsäuren, Kohlehydrate, 
Zucker, eiweiß, salz), ggf. ergänzt um 
weitere nährstoffe wie vitamine und 
mineralstoffe, angeben müssen. 
 auch die reihenfolge hat sich ge
ändert und die möglichkeit, eine Wie
derholung von nährwertangaben (z. b. 
als nährwerttonne fop) vorzuneh
men, ist detailliert geregelt. hinzu tritt 
eine vielzahl weiterer Änderungen. so 
kommen bei geringfügigen nährwert
mengen vereinfachte nährwerttabel
len in betracht (art. 34 abs. 5 lmiv). 
angaben zu Cholesteringehalt oder 
zu transfettsäuren werden nicht mehr 
zulässig sein. auch die signifikanten 
mengen für vitamine und mineral
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stoffe sind speziell für getränke geän
dert worden (nur noch 7,5 % der täg
lichen referenzmengen bezogen auf 
100 ml), was neue möglichkeiten für 
eine nährwert oder gesundheitswer
bung speziell für alkoholfreie geträn
ke begründet. Zwar ist die neue nähr
wertkennzeichnung noch nicht ab 
dem 13.12.2014, sondern erst ab dem 
13.12.2016 verpflichtend. sinn macht 
eine umstellung aber schon vorher im 
Zusammenhang mit der Änderung an
derer angaben, um eine nochmalige 
kosten und zeitintensive umstellung 
zu vermeiden. 
 neben den vorgenannten aspek
ten ändert sich auch eine vielzahl von 
Kennzeichnungsdetails, wie z. b. die 
bezeichnung der Klassennamen für 
süßungsmittel oder die Pflichthinwei
se bei Zusatz von Koffein. 

Wie geht es weiter?
Obwohl die meisten Kennzeichnungs
vorgaben ab dem 13.12.2014 ver
pflichtend sind, ist der gesetzliche Än
derungsprozess damit noch nicht ab
geschlossen. so wird die lmiv in den 
kommenden Jahren durch eine viel
zahl weiterer regelungen (mit aller
dings entsprechenden übergangs und 
aufbrauchfristen) ergänzt werden. Da
bei ist z. Z. noch gar nicht ersichtlich, 
was sich im einzelnen ändern wird. Die 
lmiv sieht aber eine vielzahl von rege
lungen vor, aus denen sich spezifische 
abweichungen und vor allem erweite
rungen von informationspflichten er
geben können. 
 so kann es im nationalen recht vor
erst noch einige spezifische ausnah
men zum gemeinschaftsstandard ge
ben. Der deutsche gesetzgeber kann 
etwa die Zutatenkennzeichnung von 
alkoholhaltigen getränken von mehr 
als 1,2 volumenprozent (art. 41 lmiv) 
oder bestimmte nationale vorga
ben nach der fertigpackungsverord

nung zur angabe der nettofüllmenge 
(art. 42 lmiv) aufrechterhalten. Dane
ben werden die regelungen der lmiv 
durch sog. delegierte rechtsakte der 
Kommission, die in einem vereinfach
ten rechtssetzungsverfahren ergehen, 
jedoch weiter ergänzt. möglich sind 
hier z. b. ergänzende Pflichthinwei
se nach anhang iii zur lmiv (art. 10 
abs. 3 lmiv), weitere vorschriften zur 
festlegung der lesbarkeit (art. 13 
abs. 4 lmiv), zur Änderung der bei 
der nährwertdeklaration anzugeben
den nährstoffe (art. 30 abs. 6 lmiv) 
und zu den in anhang ii zur lmiv auf
geführten stoffen, die allergien oder 
unverträglichkeiten auslösen (art. 21 
abs. 2 lmiv).
 Daneben kann die Kommission 
Durchführungsrechtsakte zur gewähr
leistung einheitlicher bedingungen für 
die Durchführung der lmiv schaffen, 
z. b. zu modalitäten der Pflichtkenn
zeichnung (art. 9 abs. 3 lmiv, z. b. Pik
togramme, symbole) oder Kriterien zu 
verpflichtenden informationen bereit
stellen (art. 12 abs. 3 lmiv) oder zu
lässige nährstoffschwankungen festle
gen. Daneben ist eine vielzahl von be
richten der Kommission für das euro
päische Parlament vorgesehen, die 
mittel und langfristig auch zu geset
zesänderungen führen werden, wie 
weitere verpflichtende angaben des 
ursprungslandes bzw. des herkunfts
ortes (vgl. art. 26 lmiv), zur nährwert
kennzeichnung von alkoholischen ge
tränken (insb. alkopops), zu Portions 
und verzehreinheiten für bestimm
te Klassen von lebensmitteln (art. 33 
abs. 5 lmiv), zu art und Weise frei
williger informationen (art. 36 abs. 3 
lmiv) oder zur Darstellung der nähr
wertdeklaration (art. 33 abs. 6 lmiv). 
Diese vorgaben werden jedoch nicht 
über nacht kommen, sondern auch 
wieder entsprechende umstellungs 
und aufbrauchfristen auslösen. 
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